	Übersicht über die einzureichenden Unterlagen

Die Kreuze kennzeichnen die Unterlagen, die Sie je nach Umsetzungsstand des Projektes einreichen müssen. Bei allen Antragsunterlagen füllen Sie bitte die grauen Felder aus.

	
Senden Sie die Unterlagen an das Landesamt als Bewilligungsbehörde und jeweils eine Kopie an die LAG Soziale Brennpunkte Nds e.v.
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	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Kopien der Bescheide bzw. Mitteilungen über 
	X
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	

	beantragte Zuwendungen
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Stellenbeschreibung
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Qualifikationsnachweis
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eingruppierungsmerkmale
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vereinsregisterauszug
	X
	
	
	
	
	X
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	X
	
	
	X
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	*  Fortschreibung der Antragsbegründung, bei wesentlichen Änderungen


Ergänzende Information zum Punkt 1. der Anlage 2 - Antragsbegründung 
Handelt es sich bei dem Gebiet um einen „Sozialen Brennpunkt“?
In Frage kommende Gebietstypen für einen „Sozialen Brennpunkt“ sind: Obdachlosensiedlungen, Programmgebiete der „Soziale Stadt“, Schlichtwohnungsgebiete, monostrukturelle Neubaugebiete des sozialen Wohnungsbaus, städtische Sanierungsgebiete. Bei den Gebieten ist eine räumliche Abgrenzung vorzunehmen. Im Sinne der Definition des Dt. Städtetags (siehe Richtlinie 2.1) muss das Gebiet von mehreren Benachteiligungen gehäuft betroffen sein. In Frage kommen z.B. die mangelnde soziale und kulturelle Infrastruktur, bauliche Defizite, eine überdurchschnittliche Arbeitslosen- oder Sozialhilferate, die Bewohnerschaft setzt sich überdurchschnittlich aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen zusammen, die Häufung von Hilfen zur Erziehung oder Jugendgerichtshilfen, Defizite in der Aufenthaltsqualität, räumliche Randlagen, Umwelt- und Emissionsbelastungen etc.
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